Sportclub Freising 1919 e.V.

Vergabe der Sportstätten

1. Alle Abteilungsleiter haben grundsätzlich das Vergaberecht für ihre Sportanlagen. (z.B. Beach Volleyballplatz, Fußballplatz, Luitpoldhalle)

2. Bei übergeordnetem Interesse des Hauptvereins können die Anlagen nach Absprache des 1. Vorstandes und des jeweiligen Abteilungsleiters anderen Interessierten zur Verfügung gestellt werden. 
Kommt zwischen den Beiden keine Einigung zustande entscheidet der 2. Vorstand. 
Finden an den fraglichen Terminen Punktspiele der betroffenen Abteilung statt (auch Jugend) muss der Abteilungsleiter in keinem Fall seine Anlage zur Verfügung stellen.

3. Für den Sonderfall „Handball Weekend“ ergeht folgende Regelung:
Das „Handball Weekend“ findet aus Traditionsgründen immer im Stadion statt.
Der Abteilungsleiter Handball gibt bei der II. Ausschusssitzung 2 Termine an 2 Wochenenden zur Durchführung des „Handball Weekend“ bekannt. Abteilungsleiter Fußball prüft die Termine, entscheidet sich für Einen, verlegt eventuell seine Punktspiele und plant die Platzsanierung entsprechend. Er gibt nach Bekanntgabe des Rückrunden Spielplanes, spätestens in der ersten April Woche, des folgenden Jahres den Termin zur Durchführung des „Handball Weekend“ an die Handballabteilung weiter.

4. Alle in Anspruch genommene Anlagen und Gerätschaften sind in dem Ursprungszustand wieder zurück zu geben. Verbrauchskosten, die nicht über den Kostenverteilungsplan abgedeckt sind, sind von dem Nutzer auszugleichen.

[bookmark: _GoBack]5. Die Ordnung tritt zum 01.01.2018 in Kraft.
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